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Ihre Anfrage RA-102/2023 - Verkehrliche Situation auf der Flemmingstraße

Sehr geehrter Herr Scherzberg,

zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:

1.Gibt es bzgl. der aktuellen Entwicklung am Städtischen Klinikum Chemnitz Erkenntnisse
zu einer möglichen Neuordnung der Verkehrsströme im Flemminggebiet (Flemmingstraße
und Rudolf-Krahl-Straße/Auberggrund)? Wenn nein, inwieweit ist es möglich, zeitnah eine
aktuelle Verkehrszählung vorzunehmen?

Die aktuellste Verkehrszählung der Flemmingstraße stammt vom 19.06.2019 und wurde in Höhe
Hausnummer 19 (FGÜ) durchgeführt.
Eine weitere aktuelle Zählung liegt vom Querschnitt Ammonstraße in Höhe Talanger vor
(Zähldatum 23.05.2023).

Nach langer Sperrung der Rudolf-Krahl-Straße in diesem Frühjahr (13.03.2023 bis 15.05.2023) ist
seit 26.05.2023 bis voraussichtlich Juli 2024 die Beyerstraße zwischen Limbacher Straße und
Paul-Jäkel-Straße gesperrt.

Kenntnisse über eine Neuordnung der Verkehrsströme im "Flemminggebiet" liegen uns derzeit
nicht vor, da wir Verkehrszählungen nur außerhalb von Schulferien durchführen, wenn keine
umleitungsbedingten bzw. baustellenbedingten Verkehrsbeeinträchtigungen vorliegen. Deshalb
wurde die Zählung in der Ammonstraße auch zwischen den beiden o.g. Sperrungen durchgeführt.

Wir werden nach den Sommerferien (voraussichtlich 35 KW) eine Vergleichszählung auf der
Ammonstraße und der Flemmingstraße durchführen, um eine Datengrundlage und eine
ausreichende Begründung für eine Entscheidung über weitere verkehrslenkende Maßnahmen zu
erhalten.
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2. Inwieweit ist es möglich, speziell im Bereich der Blindeneinrichtung (Tempo 30) Ge-
schwindigkeitskontrollmaßnahmen (möglichst häufig) durchzuführen?

(Antwort/Stellungnahme 32.43)
Im Bereich der Flemmingstraße wurden bereits vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Dabei wurden insgesamt 2013 Fahrzeuge kontrolliert, von denen insgesamt 128 Fahrzeuge die
Auslösegeschwindigkeit von 39km/h erreicht haben oder schneller waren. Es wurde kein Fahrzeug
im "Punktebereich" festgestellt. Unser Eindruck ist eine aktuelle Entschleunigung des Verkehrs,
gemessen an den rückläufigeren Ergebnissen.

3. Besteht die Möglichkeit, die Flemmingstraße zwischen Rudolf-Krahl-Straße und
Ammonstraße auf Tempo 30 zu begrenzen, zumindest zeitnah solange die Baumaßnahme
Beyerstraße durchgeführt wird?

Leider ist es rechtlich ausgeschlossen, die Flemmingstraße, zwischen Rudolf-Krahl-Straße und
Ammonstraße, grundsätzlich auf Tempo 30 zu beschränken, da hierfür keine gesetzlichen
Voraussetzungen gem. StVO sowie VwV-StVO vorliegen.
Auch eine temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Flemmingstraße kann aufgrund der
fehlenden Voraussetzung nicht vorgenommen werden, da derzeit nicht bestimmt werden kann, ob
die Baumaßnahme tatsächlich verkehrliche Auswirkungen auf die Flemmingstraße hat und es
dadurch zu einer höheren Verkehrsbelastung kommt.

Freundliche Grüße

Michael Stötzer
Bürgermeister


